
      Amtsgericht Gießen 
           18. Mai 2022 
 

Hygiene-Standards 
 

 

 

 

 

 

 

Wir tragen Verantwortung für uns und unsere Mitmenschen und schützen uns 
gegenseitig. 

Jede Person ist angehalten, sich so zu verhalten, dass sie sich und andere keinen 
unangemessenen Infektionsgefahren aussetzt. 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Es wird empfohlen, in den 
öffentlichen Bereichen und 
nichtöffentlichen Verkehrs-
flächen mindestens eine me-
dizinische Maske zu tragen. 
Bitte beachten Sie, dass das 
Tragen einer FFP-2-Maske 
den höheren Schutz bietet. 
In Sitzungssälen entschei-
den die Vorsitzenden über 
die erforderlichen Hygiene-
maßnahmen; in den Dienst-
zimmern die Mitarbeiter*in-
nen. 

Eine Maskenpflicht bleibt in Fahr-
stühlen bestehen, sofern diese durch 
mehrere Personen gleichzeitig ge-
nutzt werden. 

Es wird empfohlen: 
Hände waschen 
Bitte waschen Sie sich nach 
dem Betreten des Gebäudes 
die Hände gründlich mit 
Wasser und Seife mindes-
tens 20 Sekunden. 
Alternativ können Sie sich 
beim Betreten des Gebäu-
des die Hände desinfizieren.  
 
 
 

Regelmäßig Lüften 
(empfohlen: 2-3x stündlich) 
 

 

Es wird empfohlen: 
Hustenetikette beachten 
 
Husten und niesen Sie 
nicht in die Hand, son-
dern in die Armbeuge 

 

Es wird empfohlen: 
Abstand zu anderen  
Menschen halten   🡪 
selbst, wenn diese keine 
Symptome zeigen, oder  
Masken getragen werden 
 
(1,5 Meter sind ausreichend; 
🡪 2 Meter sind besser) 

 

Es wird empfohlen: 
Auf Händeschütteln  
verzichten 
 
Begrüßen Sie Menschen 
lieber durch ein freundli-
ches Winken mit  
1,5 Metern Abstand 

 

Es wird empfohlen: 
Oberflächen nicht anfassen 
 

Alternativ im Fahrstuhl etc. 
mit einem Stift auf den Knopf 
drücken  
oder Treppen steigen - und 
mit dem Arm die Tür öffnen. 

 

 


